
Mittwoch, 8. März 2023

Weitere Veranstaltungen finden Sie in der Agenda auf der zweitletzten Seite. Nächste Ausgabe: Mi, 12. April 2023 /  Redaktionsschluss: Do, 6. April 2023

Mitteilungen aus dem Gemeinderat und der Verwaltung

Baubeginn Rössli-Kreuzung 

Wie bereits seit längerer Zeit bekannt, 
saniert das Kantonale Tiefbauamt den 
Knoten im Zentrum, die Rössli-Kreu-
zung. Neben der reinen Strassensanie-
rung beinhaltet das Projekt zudem In-
standsetzungsarbeiten der Personenun-
terführung und der Lauche-Brücke sowie 
Anpassungen an kommunalen Infra-
strukturanlagen. Im Zuge dieser Arbei-
ten wird die gesamte Verkehrstechnik 
und die Signalisation/Markierung erneu-
ert. Zusätzlich erneuern die Appenzeller 
Bahnen AG im Projektperimeter die 
Gleisanlagen und sichern den Bahnüber-
gang mit einer Schrankenanlage ab.
Am Dienstag, 11. April 2023, begin-
nen die umfangreichen Tief- und 
Strassenarbeiten. Aus heutiger Sicht 
können die Bauarbeiten per Ende Sep-
tember 2023 abgeschlossen werden.
Im Zuge dieser Bauarbeiten, werden 
einige Strassen gesperrt, beziehungswei-
se nur einseitig befahren werden können. 
Es werden entsprechende Umleitungen 
erstellt. Die genauen Informationen zu 
den Strassensperren sowie zum Bahn-
verkehr und weitere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage der Gemein-
deverwaltung Matzingen. Unter Pro-
jekte finden Sie alle aktuellen Strassen-
baustellen der Gemeinde Matzingen.

Safe the Date 
Gemeindeversammlung

Am Mittwoch, 10. Mai 2023 findet 
von 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr die 
Gemeindeversammlung in der Mühli 
Turnhalle in Matzingen statt.

Individuelle 
Prämienverbilligung 2023

Die Anträge für die Prämienverbilli-
gung 2023 wurden an die anspruchsbe-
rechtigten Personen verschickt. Grund-
lage für die Berechnung der Prämien-
verbilligung 2023 bildet die proviso-
rische Steuerrechnung 2022 per Stichtag 
31.12.2022. Ein Anspruch auf Prämien-
verbilligung besteht, sofern die proviso-
rische einfache Steuer zu 100% maximal 
CHF 800.00 beträgt und das Steuerbare 
Vermögen CHF 0.00 nicht übersteigt. 
Für Kinder (Jahrgänge 2005 – 2022) 
bestehet ein Anspruch auf Prämienver-
billigung, sofern die provisorische ein-
fache Steuer der Eltern zu 100% maxi-
mal CHF 1‘600.00 beträgt und kein 
steuerbares Vermögen ausgewiesen ist. 
Die Auszahlung der Prämienverbilli-
gung erfolgt direkt an die Krankenkas-
se der Bezugsberechtigten Person. Per-
sonen mit einer G- oder L-Bewilligung, 
die in der Schweiz gemäss dem Bundes-
gesetz über die Krankenversicherung 
(KVG) obligatorisch grundversichert 
sind, wenden sich zur Abklärung der 
Anspruchsberechtigung an die Kran-

kenkassenkontrollstelle derjenigen Ge-
meinde, bei der sie sich angemeldet 
haben, respektive ihr Arbeitgeber seinen 
Sitz hat. In EU-/EFTA-Staaten wohn-
hafte nichterwerbstätige Familienange-
hörige von Niedergelassenen, Grenzgän-
gern, Jahres- oder Kurzaufenthaltern 
sind ebenfalls zum Bezug einer Prämi-
enverbilligung berechtigt, falls sie in der 
Schweiz gemäss KVG obligatorisch 
versichert sind und die Anspruchsvo-
raussetzungen erfüllen.
Bei Fragen rund um die Prämienver-
billigung wenden Sie sich bitte direkt 
an die Krankenkassenkontrollstelle, 
Livia Schwager, Tel: 058 346 15 15

Gratulationen

Gemeinderat und Verwaltung gratu-
lieren folgenden Einwohnerinnen und 
Einwohnern nachträglich herzlich 
zum Geburtstag:

Margot Hertrich,
geb. 10.02.1941 (82 Jahre)
Alfred Bosshard,
geb. 11.02.1934 (89 Jahre)
Ursula Ammann,
geb. 15.02.1938 (85 Jahre)
Vivian Lang,
geb. 16.02.1925 (98 Jahre)
Marha Dubler,
geb. 23.02.1940 (83 Jahre)
Frida Horber,
geb. 27.02.1930 (93 Jahre)
Gertraud Brehm,
geb. 01.03.1938 (85 Jahre)

Entsorgung

Grünabfuhr:
Dienstag, 21. März (ab 7 Uhr)
Dienstag, 4. April (ab 7 Uhr)
Papiersammlung:
Mittwoch, 18. März (ab 7 Uhr)

Kompostieranlage

Die Kompostieranlage ist für das 
Befahren mit Fahrzeugen geöffnet 
am: Samstag, 25. März, 14 – 16 Uhr

Vorstellung Amina Osmani

Vor einer Woche habe ich meine Stelle 
als Leiterin im Steueramt Matzingen 
gestartet. Seit Beginn meiner beruf-
lichen Laufbahn bin ich mit Steuern 
konfrontiert – erstmals in meiner Aus-
bildung beim Kantonalen Steueramt 
St.Gallen. Danach durfte ich das erste 
Mal im Steueramt der Stadt Romans-
horn als Sachbearbeiterin die Arbeiten 
der Gemeindeverwaltung kennenlernen 
und mein Steuerwissen vertiefen. Nach 
einigen Jahren wechselte ich in die Ge-
meinde Homburg und leitete dort das 
Steuer- und Einwohneramt. Für mich 
war klar, dass ich im Steuerwesen blei-
ben will, und so bin ich erfreulicherwei-

se auf die Gemeinde Matzingen gekom-
men. Zuhause in Bazenheid verbringe 
ich viel Zeit mit meiner Familie, reise 
gerne mit meinem Mann in verschiedene 
Länder, geniesse meine freien Tage in 
der Natur oder lese spannende Bücher.
Ich freue mich sehr, nun ein Teil der 
Gemeindeverwaltung Matzingen sein 
zu dürfen und bin gerne für Fragen 
zu allen Steuerangelegenheiten da.

Neuer Mitarbeiter Werkhof

Da die Gemeinde wächst, fällt auch ein 
gewisser Mehraufwand für unseren 
Werkhof an. Am 1. Juni 2023 wird Herr 
Matthias Kohli seine Stelle als Mitar-
beiter im Werkhof antreten. Gerne 
werden wir ihn dann in der Matzinger 
Post vorstellen. Wir freuen uns, Herrn 
Kohli bei uns im Team willkommen 
heissen zu dürfen und wünschen ihm 
jetzt schon einen guten Start bei uns.

Die Verwaltung stellt sich vor

In den vergangenen paar Monaten gab 
es verschiedene personelle Verände-
rungen, welche dazu beigetragen haben, 
dass sich Ansprechpersonen und Ge-
sichter in der Verwaltung von Matzingen 
geändert haben, denn nicht nur die 
Bevölkerung, sondern auch das Team 
der Gemeindeverwaltung wächst. Gerne 
nehmen wir diese Veränderungen zum 
Anlass und stellen die gesamte Gemein-
deverwaltung von Matzingen kurz bild-
lich, mit Name und Funktion vor.

Wir sind gerne für Sie da:

Livia Schwager
Leiterin Einwohnerdienste

Amina Osmani
Leiterin Steueramt

Daniela Hüppi
Leiterin Finanzverwaltung

Pilar Casacanditella
Leiterin Kompetenzzentrum
Soziale Dienste

Tania Truniger
Stellvertretende Leiterin
Soziale Dienste

Sabine Gschwend
Sachbearbeiterin Sozialhilfe /
Alimentenwesen

Claudia Breitler
Sachbearbeiterin Sozialhilfe / 
Case Management

Christoph Fey
Bauverwalter

Willy Feurer
Leiter Bestattungsamt
Sachbearbeiter Bauverwaltung

Ausgabedaten der 
«Matzinger Post» 2023 

KW 15 am 12. April

KW 19 am 10. Mai

KW 24 am 14. Juni

KW 28 am 12. Juli

KW 32  am 9. August

KW 37  am 13. September

KW 41  am 11. Oktober

KW 45  am 8. November

KW 50  am 13. Dezember

Ihre Mobilität im Alter, bei Krankheit oder Behinderung

Rotkreuzfahrdienst
schen offen, die aufgrund gesundheitli-
cher Einschränkungen keine öffentlichen 
Verkehrsmittel benützen können oder 
auf eine Begleitperson angewiesen sind. 
Die freiwilligen Fahrer und Fahrerinnen 
helfen Ihnen beim Ein- und Aussteigen 
und Begleiten Sie gern bis an die Woh-
nungstür. Sie ermöglichen Ihnen die Selbst-
ständigkeit und Mobilität zu bewahren.

Was kostet der Fahrdienst?
Zur Deckung der Kosten bezahlen Sie 
nur eine Kilometerentschädigung oder 

Selbstständig und unabhängig blei-
ben bedeutet gerade für ältere, be-
hinderte oder kranke Menschen 
Lebensqualität.

Im Alter, bei Behinderung oder Krank-
heit, sowie nach einem Unfall kann die 
Mobilität eingeschränkt sein. Der Weg 
zu einem wichtigen Termin, wie beispiels-
weise zum Arzt, Therapie, ins Spital, 
oder zur Behörde, Coiffeur, Einkaufen, 
stellt ein grosses Hindernis dar. Der 
Rotkreuz-Fahrdienst steht allen Men-

Patrick Keller
Leiter Werkhof

Heinz Egloff
Mitarbeiter Werkhof

Matthias Kohli
Mitarbeiter Werkhof ab 1. Juni 2023

Sara Carracedo
Gemeindeschreiberin

Livia Rupper
Lernende 3. Lehrjahr

Öffnungszeiten 
der Verwaltung über Ostern

Die Büros der Gemeindeverwaltung 
bleiben vom Donnerstag, 6. April ab 
16.00 Uhr bis und mit Montag, 10. 
April geschlossen. Das Bestattungs-
amt ist unter der Nummer: 079 207 
63 35 erreichbar.
Die Gemeindeverwaltung und der 
Gemeinderat Matzingen wünscht al-
len jetzt schon schöne Ostern!

eine Ortspauschale. Die Einsatzleiterin 
Frau Heidi Brühlmann, Tel. 077 464 
01 69 gibt Ihnen gerne Auskunft. Zur-
zeit sind in Matzingen acht freiwillige 
Fahrer und Fahrerinnen für Sie im 
Einsatz.
Die Fahrten bitte frühzeitig, jedoch 
spätestens 48 Stunden im Voraus an-
melden, damit genügend Zeit für das 
Organisieren eines Fahrers vorhanden 
ist. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
 Rotkreuz-Fahrdienst
 Team Matzingen


